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Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst vier Seiten und fünf Anlagen.       
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

 Gegenstand der Zulassung sind Bauarten zur Herstellung des vertikalen Anschlusses von 
Abgasanlagen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten von Geschoss zu Geschoss 
für die Temperaturklassen T400 bei Stahlbetondecken bzw. ein tragfähiges konstruktiv ver-
gleichbares Stahlbetonbauteil. 

1.2 Anwendungsbereich 

 Diese Bauart ist zur Herstellung des vertikalen Anschlusses von Abgasanlagen, bestehend 
aus einem keramischen Innenrohr, einem keramischen Tragelement, einer Dämmstoff-
schicht und einer mineralischen Außenschale durch eine Stahlbetondecke bzw. ein tragfähi-
ges konstruktiv vergleichbares Stahlbetonbauteil vorgesehen.  

 Die Konstruktion der Durchführung erfolgt im Bereich der Betondecke mit einer Mineralfaser-
dämmschale. Der Mantelstein wird dabei auf eine Sockelplatte gestellt. Die maximale Bau-
höhe beträgt 15 m. Es ist über das Verbindungsstück eine Sohle und ein Rußfang vorzu-
sehen. Ein Lasteintrag auf die Feuerstätte ist nicht vorgesehen. 

2 Bestimmungen für die Bauart  

2.1 Bestimmungen für die verwendeten Bauelemente  

2.1.1 Eigenschaften und Zusammensetzung  

 Die verwendeten Abgassysteme der Klassifizierung T400 N1 W3 G50 LA90 entsprechen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3288, Nr. Z-7.1-3289, Nr. Z-7.1-3317 
oder Nr. Z-7.1-3318 haben einem Nenndurchmesser von maximal DN 250.  

2.1.1.1 Dämmstoffe für die Deckendurchführung 

 In der Deckendurchführung sind Mineralfaserdämmstoffe entsprechend der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-7.4-1746, Nr. Z-7.4-1068, Nr. Z-7.4-1069 oder 
Nr. Z-7.4.0004 einsetzbar. Die Dämmung zwischen keramischem Innenrohr und Beton muss 
mindestens 25 mm dick sein. 

2.1.1.2 Stahlbetondecke 

 Die Gesamtdicke der zu durchdringenden Stahlbetondecke mindestens 160 mm betragen. 
Die aus statischen Gründen erforderliche Mindestdeckenlast muss auch bei thermischer 
Belastung gegeben sein. Die massive Betondecke muss eine klassifizierte Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten aufweisen. Dabei sind die Mindestbekleidungsdicken von 
Stahlbetondecken mit in Beton eingebetteten Stahlträgern zu beachten. 

2.1.1.3 Sockelplatte 

 Die Außenschalen der Systeme werden auf eine auf der Geschossdecke aufgelegte Sockel-
platte aufgesetzt, auf der ebenfalls die Last der Innenschale über ein keramisches Tragele-
ment abgetragen wird. Die Sockelplatte besteht aus haufwerksporigem oder gefügedichtem 
Beton mit einer Mindestdruckfestigkeit von im Mittel 10,0 N/mm², kein Einzelwert unter-
schreitet 8 N/mm². 

2.1.1.4 Keramisches Tragelement 

 Das keramische Tragelement muss der beim DIBt hinterlegten Werkstoffspezifikation und 
den Angaben der Anlage 1 entsprechen. 
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2.1.2 Erklärung des Ausführenden 

 Die Bauarten müssen mit den Festlegungen der Besonderen Bestimmungen dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung übereinstimmen. 

 Der Unternehmer, der die Abgasanlage erstellt, muss gegenüber dem Auftraggeber eine 
schriftliche Erklärung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm ausgeführte 
Anlage den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und den Vorga-
ben der jeweils geltenden Einbauanleitung entspricht. Hierzu ist ein Formblatt entsprechend 
dem Muster in Anlage 5 zu verwenden. 

3 Bestimmungen für den Entwurf  

 Für den Entwurf von  Abgasanlagen gelten die baurechtlichen Vorschriften der Länder 
soweit nachstehend nichts Zusätzliches bestimmt ist.  

 Der Anschluss der Feuerstätte an das Abgassystem erfolgt unterhalb der Stahlbetondecke 
durch ein Verbindungsstück nach DIN EN 1856-2. Die Einführung unterhalb der Decke ist 
mit einer metallischen Abdeckung zu versehen, die mindestens die Dämmschicht abdeckt. 
Das Verbindungsstück wird von unten in das Keramikrohr gesteckt; es muss für die vorge-
sehene Feuerstätte entsprechend der feuerungstechnischen Bemessung geeignet sein. 

 Der Kondensatablauf ist im Verbindungsstück vorzusehen bzw. muss über die Feuerstätte 
möglich sein. Die Reinigungsmöglichkeit des Systems muss gegeben sein. Die Wärme-
strahlung durch die angeschlossene Feuerstätte oder über das Verbindungsstück darf keine 
gravierenden thermischen Einwirkungen auf die Geschossdecke ausüben. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

 Die geplante Abgasanlage muss entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers ausge-
führt werden. Sofern für bestimmte Ausführungen keine entsprechenden Aussagen in der 
Einbauanleitung getroffen worden sind, gilt in Anlehnung für die Ausführung der Abgasan-
lage auch DIN V 18160-11

. Je nach Art der vorgesehenen Feuerungsanlage ist vor Beginn 
der Ausführung zu überprüfen, ob und welche Installationsarten umsetzbar sind. 

 

 

Rudolf Kersten Beglaubigt 

Referatsleiter 

                                                      
1
  DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen – Planung und Ausführung 
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Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken 

 

 
 

Anlage 1 
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Anlage 2 

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken 

 

 
 

Anlage 3 

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken 

 

 
 

Anlage 2 
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Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken 

 

 
 

Anlage 3 
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Anlage 4 
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Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken 

 

 
 

Anlage 5 
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